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Jeder Unterthünigkeits- und Hörigkeitsverband ist für immer
aufgehoben.

Alle aus diesem Verbände und aus dem Titel des getheilten
Eigenthums herrührenden Schuldigkeiten oder Leistungen sind ablös¬
bar, und es darf in Zukunft keine Liegenschaft mit unablösbaren
Leistungen belastet werden.

Es ziemt sich wohl, daß ich hier des unvergeßlichen Kaisers
Josef gedenke, der schon in den 80 Jahren des vorigen Jahrhun¬
derts die Leibeigenschaft aufgehoben hat.

Mit dem Patente vom 7. September 1848, dessen Zustande¬
kommen zunächst der Initiative des Volkmannes Hanns Kud-
lich zu verdanken ist, wurde das Unterthänigkeits- und Schutzobrig¬
keitliche Verhältniß aufgehoben und die Gleichstellung und Entlastung
alles Grund und Bodens eingeführt.

8. Das Recht der persönlichen Freiheit und des An¬
spruches auf Schadloshaltung durch den Staat im Falle
gesetzwidrig verfügter oder verlängerter Verhaftung.

Zum Schutze der persönlichen Freiheit besteht das Gesetz vom
27. Oktober 1862, welches anordnet, daß Niemand seinem gesetzlichen
Richter entzogen werden könne, daß Verhaftungen nur auf Grund
richterlichen Befehles, die Betretung auf der That ausgenommen, zu¬
lässig sein, und daß kein Staatsbürger gezwungen werden dürfe, seinen
Aufenthalt an einem bestimmten Ort zu nehmen.

9. Das Recht auf die Unverletzlichkeit des Hauses
Die nähere Bestimmung dieses Grundrechtes enthält das Gesetz

vom 27. Oktober 1862 zum Schutze des Hausrechtes.
Dieses Gesetz verfügt, daß Hausdurchsuchungen in der Regel

nur auf Grund richterlichen Befehles vollzogen werden dürfen, daß,
wenn sie ohne diesen Befehl wegen Gefahr am Verzüge erfolgen, das
durchsuchende Organ seine Ermächtigung hiezu nachweisen und die
vorgenommene Durchsuchung bescheinigen müsse, und daß diese letzte
Bestimmung anch für alle jene Durchsuchungen Geltung habe, die
zum Behufe der polizeilichen oder finanziellen Aufsicht gepflogen
werden.

10. Das Recht a uf Unverletzlichkeit des Briefgeheim¬
nis s e s.

Briefe dürfen nur in Folge eines richterlichen Be¬
fehles, im Falle einer gesetzlichen Verhaftung oder Haus¬
durchsuchung und in Kriegsfällen mit Beschlag belegt
werden.

In absolut regierten Staaten steht mitunter auch die Post im
Dienste der Staatspolizei, und muß ihr die Briefschaften gewisser als
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